














 

Vereinbarung 
 
 

zwischen 
 

dem Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg e. V.  
(nachfolgend Verein genannt) 

und 
 

dem Landkreis Rotenburg (Wümme), Betreuungsbehörde 
(nachfolgend Landkreis genannt) 

 
wird folgende Vereinbarung geschlossen: 
 
 

1. Gegenstand der Förderung 
 
1.1. Der Verein ist ein anerkannter Betreuungsverein in Sinne des § 3 Abs. 1 des Nieders. 

Ausführungsgesetzes zum Betreuungsgesetz  (Nds. AGBtG) und nimmt Querschnitts-
aufgaben nach § 1908 f des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) wahr. Gegenstand der Förderung sind Personal- und Sachausgaben des 
Vereins für die Erledigung der Querschnittsaufgaben. 
 

1.2. Unter die Querschnittsaufgaben fallen insbesondere: 
 

· die planmäßige Gewinnung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer, 
 

· deren erfolgreicher Motivierung, weitere ehrenamtliche Betreuungen zu übernehmen,  
 

· Einführung, Fortbildung und Beratung der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreu-
er, 

 
· Information über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, 

 
· Gewährleistung einer ausreichenden Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, de-

ren Beaufsichtigung, Weiterbildung und Beratung,  
 

· Ermöglichung eines Erfahrungsaustausches zwischen den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern. 

 
1.3. Der Verein stellt eine fachlich qualifizierte Durchführung der o. a. Querschnittsaufgaben 

sicher. Hierzu gehört u. a. die Beschäftigung einer/eines hauptamtlichen Mitarbeite-
rin/Mitarbeiters, mindestens im Umfang einer Halbtagsstelle.    
 

1.4. Im Rahmen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen dem Verein und der Be-
treuungsbehörde vereinbaren die Parteien, mindestens halbjährlich im Kalenderjahr eine 
gemeinsame Besprechung der Leitungsebene des Vereins und der Betreuungsstelle 
des Landkreises durchzuführen. Weitere Personen können an den Gesprächen teilneh-
men. 

 
 

2. Art, Umfang und Höhe der Förderung und Verfahren 
 

2.1. Für die Erledigung der Aufgaben gewährt der Landkreis auf Antrag eine jährliche Zu-
wendung von 6.000,-- Euro als Zuschuss in Form einer Festbetragsfinanzierung.  



 

 
2.2. Ein Antrag einschließlich Finanzplan ist jeweils bis zum 15.08. des Jahres vor dem För-

derjahr zu stellen. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung des Landkreises, die unter 
dem Vorbehalt der Bereitstellung der Mittel im jeweiligen Haushalt steht. 

 
2.3. Die Auszahlung des Festbetrags von 6.000,--  Euro erfolgt in zwei Raten à 3.000,-- Euro 

jeweils zur Mitte des 1. und 3. Jahresquartals.  
 
2.4. Für die Förderung gelten die Verwaltungshandreichungen für die Gewährung von Zu-

schüssen und Zuweisungen aus Kreismitteln - Allgemeines -  des Landkreises Roten-
burg (Wümme), soweit in dieser Vereinbarung keine abweichenden Regelungen getrof-
fen werden.  

 
 

3. Verwendungsnachweis 
 

 
Der Verwendungsnachweis ist bis zum 30.04. des Folgejahres beim Landkreis vorzulegen. 
Der Nachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis sämtli-
cher Einnahmen und Ausgaben. Der Landkreis behält sich vor, gegebenenfalls weitere Bele-
ge zur Überprüfung der sachgemäßen Verwendung nachzufordern.  
Als Sachbericht ist eine Durchschrift des Sachberichts nach der Richtlinie des Landes Nie-
dersachsen über die Gewährung zur Förderung von Betreuungsvereinen vom 24.02.2015, 
Ziff. 6.5. und zusätzlich ein Bericht über die dort nicht aufgeführten Aktivitäten im Rahmen 
der Querschnittsaufgaben vorzulegen.  

 
 

4. Schlussbestimmungen 
 
Diese Vereinbarung tritt zum 01.01.2018 in Kraft und gilt zunächst bis zum 31.12.2019. Un-
abhängig hiervon kann die Vereinbarung aus wichtigem Grund von beiden Parteien mit einer 
Frist von 3 Monaten zum Quartalsende gekündigt werden. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den          
 
Landkreis Rotenburg (Wümme)   Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt 
Der Landrat      im Landkreis Rotenburg e. V.  
In Vertretung 
 
 
 
 
 
(von Ostrowski)     (Schwiebert) 
 


